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An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung 
über die 
Vorsitzende des Hauptausschusses 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 

Vorlage zur Beschlussfassung über Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von 

Berlin für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 (Haushaltsgesetz 2020/2021 - HG 20/21) 

Kapitel 0930 Titel 68148 

Zuschüsse für einkommensorientierte Förderung 

37. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung  
vom 5. August 2019 
Berichtsauftrag Nr.: 43 
 
 
Ansatz Haushaltsplan 2018: 0 € 
Ansatz Haushaltsplan 2019: 0 € 
Ansatz gemäß Haushaltsplanentwurf 2020: 1.100.000 € 
Ansatz gemäß Haushaltsplanentwurf 2021: 2.500.000 € 
Ist 2018 0 € 
Verfügungsbeschränkungen:       € 
Aktuelles Ist (Stand: 31.07.2019): 0 € 
 
Gesamtkosten: 3.600.000 
 
 
Der Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat in seiner oben bezeichneten 
Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„SenGPG wird gebeten, dem Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung recht-
zeitig zur 2. Lesung des Einzelplans 09 einen Bericht zu folgenden Fragen vorzulegen: 
 
SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen: 
Bitte um Erläuterung, wie die Umsetzung konkret erfolgen soll und auf welcher Grundlage 
die Ausgaben geplant worden sind. 
 
AfD: 
Bitte um Erläuterungen über Vorgehen, Zuwendungsempfänger, Kostenentwicklung. 
 
FDP: 
Was genau verbirgt sich hinter diesem Titel? 
Wie erfolgt die Antragstellung für eine Förderung aus diesem Titel? 
Wer ist antragsberechtigt? 
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Welche Zuschusshöhe kann pro Antrag abgerufen werden? 
Wie oft kann ein Antrag auf Zuschuss gestellt werden? 
Wie erfolgt ggf. eine Auswahl?“ 
 
 
Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den Beschluss als erledigt anzusehen. 
 
Der Titel 68148 wurde im Kapitel 0930 für den Haushalt 2020/2021 neu eingerichtet, um 
Zuschüsse für einkommensorientierte Förderung gewähren zu können. 
  
Ein Instrument zur Deckung des zukünftigen Fachkräftebedarfs ist die Weiterqualifizierung 
von Pflegehilfskräften zu Pflegefachkräften. Bislang wird ein Großteil dieser Weiterqualifi-
zierungen in der Altenpflege als berufsbegleitende Ausbildung (ca. 40%) wahrgenommen. 
Aufgrund der einschneidenden Veränderungen, die die neue generalistische Ausbildung 
mit sich bringt, wird ab 01.01.2020 jedoch neben der Ausbildung voraussichtlich nur noch 
eine berufliche Tätigkeit als Pflegehelferin/Pflegehelfer in Höhe von max. 10 Stun-
den/Woche möglich sein. Es ist deshalb davon auszugehen, dass viele Weiterbildungswil-
lige sich gleich für eine Vollzeit-Ausbildung entscheiden werden. Stellt man ihr altes Gehalt 
als Pflegehelfer*in, das sie bislang bekommen haben, der Ausbildungsvergütung gegen-
über, die sie dann während der Vollzeit-Weiterbildungsmaßnahme erhalten, bedeutet dies 
für sie im Schnitt eine finanzielle Einbuße von 500 Euro/Monat. Es steht zu befürchten, 
dass diese finanzielle Verschlechterung, die sie über Jahre hinnehmen müssten, viele po-
tentiell geeignete Kandidat*innen von der Absolvierung der Weiterbildungsmaßnahme ab-
halten könnte.  
 
Um die Weiterbildung zur Fachkraft trotzdem weiterhin attraktiv zu machen, soll den Pfle-
gehilfskräften während der Weiterqualifizierung zur Fachkraft deshalb ein Zuschuss i.H.v. 
500 €/Monat gewährt werden, welchen sich der Arbeitgeber und Ausbildungsträger auf der 
einen Seite und das Land Berlin auf der anderen Seite jeweils zur Hälfte teilen. Für das 
Land Berlin entstehen damit Kosten i.H.v. 3.000 € pro Weiterbildungsabsolventin/ Weiter-
bildungsabsolvent pro Jahr. 
 
Diese einkommensorientierte Förderung soll jedoch nur solchen Weiterbildungsabsolven-
tinnen/Weiterbildungsabsolventen zuteil werden, die nicht über das Qualifizierungschan-
cengesetz der Bundesagentur für Arbeit gefördert werden können. 
 
Im ersten Ausbildungsjahr 2020 wird von 1.833 Schülerinnen und Schülern (SuS) ausge-
gangen. Hiervon sind ca. 50 % aus dem Bereich der früheren Altenpflege, die nach den 
bisherigen Erfahrungen wiederum mit ca. 40 % die Ausbildung berufsbegleitend absolvie-
ren würden.  
Mithin wird für 2020 mit 366 SuS gerechnet, die unter diese Unterstützung fallen würden: 
366 SuS * 3.000 € = 1.098.000 €. 
 
Aufgrund des Ziels aus dem Berliner Pakt für die Pflege, die Zahl der Ausbildungsplätze in 
einem ersten Schritt deutlich zu erhöhen mit dem Ziel der Verdoppelung, und sie dann 
dem Bedarf anzupassen, wird zunächst von einer Erhöhung der Ausbildungsplätze von 
500 Plätzen pro Jahr ausgegangen. Entsprechend nehmen im Jahr 2021 voraussichtlich 
ca. 2.333 SuS die Ausbildung auf, hierunter wieder 466 unter der Annahme der finanziel-
len Unterstützung. Da die Weiterqualifizierung drei Jahre dauert, werden auch die 366 
SuS, die die Ausbildung im Jahr 2020 begonnen haben, die Unterstützung weiterhin in 
Anspruch nehmen, so dass für das Jahr 2021 von ca. 832 Unterstützungsbedürftigen aus-
zugehen ist: 832 SuS * 3000 € = 2.496.000 €. 
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Hinsichtlich der konkreten Umsetzung finden derzeit noch rechtliche Prüfungen statt, so 
dass hierzu noch keine konkrete Aussage getroffen werden kann. 
 

      
Dilek Kalayci 
Senatorin für Gesundheit,  
Pflege und Gleichstellung 




